
ANTRAG AUF PFLEGEGELD FÜR SENIOREN

Referenz: FbGS.KC.VD/19.02-00.07.04/23.67

Allgemeine Informationen

Sie können beiliegendes Formular nutzen, um Ihren Antrag auf Pflegegeld 
für Senioren zu stellen.

Dieser Antrag ist vom Senior selbst (oder mithilfe einer Person/ 
Dienstleister), seinem Bevollmächtigten oder seinem gesetzlichen  
Vertreter auszufüllen. Wir bitten Sie daher, das Formular auszufüllen  
und uns unterschrieben zurückzusenden.

Daraufhin überprüfen wir, ob ein Anrecht auf das Pflegegeld für Senioren 
besteht. Hierfür rufen wir ebenfalls Ihre Gesundheitsdaten ab, um ihre 
Pflegegeldkategorie festlegen zu können. Sie werden innerhalb von 60 
Werktagen schriftlich über die getroffene Entscheidung informiert.  

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wenn Sie im Ausland hauptsozialversichert sind, kann die Deutsch-
sprachige Gemeinschaft Ihnen kein Pflegegeld für Senioren zahlen. 
Sie könnten aber in Ihrem Versicherungsstaat auf eine gleichartige  
Leistung Anrecht haben.
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Durch das Ministerium auszufüllen!

In Empfang genommen durch: ...........................................................

Datum: ..........................................................................................

	 der Antrag wird vom Senior selbst gestellt 
	 (oder mithilfe einer Person/Dienstleister)

	 der Antrag wird durch eine bevollmächtigte Person gestellt

	 der Antrag wird durch einen gesetzlichen Vertreter gestellt

	 	 Vermögensverwalter
	 	 Schuldenvermittler
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1.1. Allgemeine Angaben

	 Herr 	 	 Frau 

Vorname: .......................................................................................

Name: ...........................................................................................

Nationalregisternummer:   .   .   -    .  

Straße, Nummer: ............................................................................

Postleitzahl, Ort, Land: .....................................................................

Telefon/Handy: ........................................................(bitte ausfüllen)

E-Mail: ...........................................................................................

Kontaktsprache: 	 Deutsch  	  Französisch

Für im Ausland wohnhafte Senioren, deren letzter Arbeitgeber den 
Betriebssitz im deutschen Sprachgebiet Belgiens hat, bitte einen 
Beweis beifügen, aus dem dies hervorgeht (Lohnzettel, Auszug 
von www.mypension.be, …).

1.2. Krankenkasse

Krankenkasse: ................................................................................

Vignette:		

1.3. Bankverbindung des Seniors

IBAN: ............................................................................................

BIC: ..............................................................................................

Bitte fügen Sie ein Dokument Ihrer Bank bei, auf dem Ihr Name 
und ihre Kontonummer vermerkt sind, zum Beweis, dass Sie  
Kontoinhaber sind.  
Sollten Sie kein eigenes Konto haben, eröffnen Sie bitte eins.

1.	 SENIOR

Bitte hier eine aktuelle Vignette kleben!
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1.4. Andere Leistungen

	 Ich erhalte eine Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens

 Eine Beihilfe, die man zwischen dem 18. und dem 65. Lebensjahr erhält 
und die dazu dient, das Einkommen, das man durch seine Behinderung nicht 
verdienen kann, zu kompensieren. Diese Beihilfe wird durch den FÖD Soziale  
Sicherheit ausgezahlt (Generaldirektion Personen mit Behinderungen). 

	 Ich erhalte eine Eingliederungsbeihilfe

 Eine Beihilfe, die man zwischen dem 18. und dem 65. Lebensjahr  
erhält und die zum Ausgleich der Mehrkosten, die einer Person mit einer  
Behinderung entstehen, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
zu können, dient. Diese Beihilfe wird durch den FÖD Soziale Sicherheit  
ausgezahlt (Generaldirektion Personen mit Behinderungen).

	 Ich erhalte eine Beihilfe (Beihilfe aufgrund eines Arbeitsunfalls oder 	
	 einer Berufskrankheit)

 Eine Beihilfe, die man im Falle eines Arbeitsunfalls oder einer Berufs-
krankheit erhält, die dazu dient, den festgelegten Prozentsatz der Arbeits-
unfähigkeit finanziell zu entschädigen. Diese Beihilfe wird Ihnen durch 
Fedris (Föderalagentur für Berufsrisiken), einer Versicherung oder Ihrem 
ehemaligen Arbeitgeber gewährt und ausgezahlt.

	 Ich habe in den letzten 3 Monaten eine Beihilfe zur Unterstützung  
	 von Betagten in einem anderen Teilstaat Belgiens bezogen

	 	 in der Wallonie (AViQ) 			 

	 	 in Brüssel (Iriscare) 

	 	in Flandern (Vlaamse sociale Bescherming)

?

?

?
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Nur auszufüllen, wenn Sie im Ausland leben:

	 Ich erhalte Sachleistungen im Ausland (z.B. eine Unterstützung im  
	 Alltag durch einen Pflegedienst)

	 Land und zuständige Behörde im Ausland:       		   

	 ..............................................................................................

	 ..............................................................................................

	 ..............................................................................................

 Unter Sachleistungen versteht man sowohl materielle Dinge als auch 
von Personen erbrachte Leistungen wie z.B. eine Unterstützung im Alltag 
durch einen Pflegedienst. Erhalten Sie eine Sachleistung für denselben 
Zweck wie das Pflegegeld im Ausland, so wird das Pflegegeld für Senioren 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft gemäß den europäischen Rechtsvor-
schriften um den Betrag dieser ausländischen Sachleistung gemindert.

?
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2.1. Allgemeine Angaben 

	 Herr		   	 Frau

Vorname: .......................................................................................

Name: ...........................................................................................

Straße, Nummer: ............................................................................

Postleitzahl, Ort, Land: .....................................................................

Telefon/Handy: ........................................................(bitte ausfüllen)

E-Mail: ...........................................................................................

Sprache:	  Deutsch  	 Französisch

Der gesetzliche Vertreter erhält die gesamte Korrespondenz automatisch 
in Kopie.

Bitte fügen Sie als gesetzlicher Vertreter des Seniors vorliegendem  
Antrag einen Beweis Ihres Bezugs zum Senior bei (Gerichtsurteil, …). 

2.	 IDENTITÄT DES GESETZLICHEN VERTRETERS

	 Der gesetzliche Vertreter wird per Gerichtsurteil bestimmt und regelt  
 	 Ihre administrativen Angelegenheiten. Es kann sich um einen Vermögens- 
 	 verwalter oder Schuldenvermittler handeln.

?
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3.1. Allgemeine Angaben

	 Herr 	 	 Frau 

Vorname: .......................................................................................

Name: ...........................................................................................

Straße, Nummer: ............................................................................

Postleitzahl, Ort, Land: .....................................................................

Telefon/Handy: ........................................................(bitte ausfüllen)

E-Mail: ...........................................................................................

Kontaktsprache:	 Deutsch  	  Französisch

3.2. Korrespondenz und Auskunft

Ich wünsche, dass die angegebene Kontaktperson:

	 die gesamte Korrespondenz in Kopie erhält 

	 auf Anfrage telefonisch Auskünfte zu meiner Akte erhalten kann

3.	 BEVOLLMÄCHTIGTE PERSON

	 In diesem Abschnitt können Sie eine bevollmächtigte Kontaktperson  
 	 nennen insofern diese nicht Ihr gesetzlicher Vertreter ist. Die bevollmäch- 
 	 tigte Person kann eine Tochter, ein Sohn, ein Bruder.... sein, der Sie bei 
 	 Ihren administrativen Angelegenheiten unterstützt.

?



4. EUROPEAN DISABILITY CARD (EDC - KARTE)

Sollten Sie Pflegegeld für Senioren erhalten, dann haben Sie dadurch  
Anrecht auf die European Disability Card. Diese Karte gilt in einigen  
europäischen Ländern, darunter in Belgien. Es gibt sie für Menschen  
mit gewissem Unterstützungsbedarf und wird abgekürzt EDC-Karte 
genannt.

Mit dieser Karte können Sie einige Vorteile in Anspruch nehmen.  
Sie gilt für die Bereiche Kultur, Sport und Freizeit. Oder wenn Sie zum 
Beispiel ins Kino, ins Museum oder in einen Freizeit-Park gehen möchten.
Die Gewährung eines Vorteils ist für die Anbieter von Kultur, Sport und
Freizeit freiwillig.  
 
Die Anbieter entscheiden selbst, ob sie einen Vorteil gewähren.  
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:  
http://eudisabilitycard.be/de. 

Die EDC-Karte können wir für Sie bei der Dienststelle für Selbst- 
bestimmtes Leben beantragen. Damit Sie diese erhalten können,  
müssen wir Ihre persönlichen Daten, Name und Vorname sowie die  
Nationalregisternummer an die DSL weitergeben. Im Anschluss wird  
Ihnen die Karte im Laufe des Jahres ausgestellt.

Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass wir Ihre  
persönlichen Angaben der DSL weiterleiten, so bitten wir Sie,  
das nachstehende Kästchen anzukreuzen.

	 Ich bin nicht einverstanden
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5. INFORMATIONEN

Wir möchten Ihnen gerne relevante Informationen des Fachbereichs  
Gesundheit und Senioren  zum Beispiel zu Themen wie Impfungen,  
Seniorenprojekte usw. zustellen. Sollten Sie nicht damit einverstanden 
sein, so bitten wir Sie das nachstehende Kästchen anzukreuzen. 
 

	 Ich bin nicht einverstanden
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Ich bestätige: 

•	 dass alle mitgeteilten Daten richtig und vollständig sind. 

•	 dass ich die allgemeinen Informationen auf der ersten Seite  
	 dieses Formulars zur Kenntnis genommen habe.

•	 dass ich künftig jegliche Änderung meiner administrativen  
	 oder gesundheitlichen Situation so schnell wie möglich mitteile.

Datum				    Unterschrift und Name des Antragstellers

..……../………../…………….…	 ……………………………………………………………

Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist verantwortlicher Verarbeiter  
Ihrer Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 2016/679 vom 
27. April 2016 und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen. Es verwendet  
diese Daten gemäß Kapitel 5 des Dekrets vom 27. Juni 2022 über das Pflegegeld  
für Senioren und nur für eine Dauer von 5 Jahren bei einer Verweigerung ab dem 
Ende des Monats, in dem der Antrag eingereicht wurde, bei einer Gewährung  
ab dem Ende des Monats, in dem zum letzten Mal Anrecht bestand oder ab 
Ende des Monats, in dem jegliches administratives oder gerichtliches Verfahren  
beendet wurde. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre  
Persönlichkeitsrechte erfahren daher eine besondere Beachtung. Weiterführende 
Informationen zur Wahrung Ihrer Rechte finden Sie unter:
www.ostbelgienlive.be/datenschutz. 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Wilfried Heyen, 
unter datenschutz@dgov.be. 

Datenschutz-Beschwerden können an die Datenschutzbehörde, 
Rue de la Presse 35, 1000 Brüssel, gerichtet werden. 
Für weitere Informationen: https://www.datenschutzbehorde.be

6.	 EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG 
	 UND UNTERSCHRIFT DES ANTRAGSTELLERS


